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Äer Ä.rrnenpfleger
ÄAoriatssrhrift für Ärraenpfiege und Jugendfürsorge.

Offizielles Organ der Schweizerischen Ääenpfieger-^onferenz.
B»Uag» ziua »Schroeiz-rischru L«ltralblatt für Staat»- and G-m-iadr-V-rwaltaag'.

O^edattìon: ^ Verlag und Expedition:
Pfarrer R. Wild, Zürich 2. l Art. Institut Grell Siißli, Lürich.

„Der Ärmeupfteger" ersAeint monatlich.
Jährlicher Aboanemeutspreis far dirstte L^bonneuten Tr. S.—, für Postabonneate» Nr. H.2H.

Jasertionsprei» pro Oloupareille-Zeile 2O Et».

22. Jahrgang 1. Dezember 1925 Iir. 12

Aufruf an dar Schweizervolk!
Wir empfehlen dem Schweizervolk die Verfassungsvorlage betreffend

die Sozialversicherung^ die am 6,, Dezember 1925 zur Abstinr-

mung konimt, aufs Wärmste zur Annahme, weil dadurch die gesetzliche und finan-

Z'clw Grundlage zur Durchführung der Alters- und Hinterbliebenenversicherung

geschaffen wird, weil ferner die vielfach schwer belasteten Armenpflegen durch

die Alters- und Hinterbliebenenversicherung eine wesentliche Entia st u n g erfahren

werden, weil endlich durch die fiskalische, dem obgenannien Versicherungswert

zugute kommende Belastung der gebrannten Wasser die allgemeine Voitswohlfahrt

entschieden« gefördert wird.
Für die Schweizerische Armenpsleger-Konferenz:

Der Präsident: Armeninspektor Keller, Basel.

Der Aktuar: A. Wilch a. Pfarrer, Zürich 2.

Vereinbarung betreffend die Unterstützung von Bedürftigen,

die mehrere Aantonsbürgerrechte besitzen.

Das eidgenössische politische Departement, innerpolitische Abteilung, hat unterin
22. Juni 1925 folgendes Schreiben an die Kantoiwregierungen gerichtet:

„Wir haben Ihnen mit Kreisschreiben ooni 4. Februar dieses Jahres den

Entwurf einer Vereinbarung betreffend die Unterstützung von Bedürftigen, die mehrere

Kantonsbürgerrechte besitzen, zur Prüfung unterbreitet und Sie angefragt, ob Ihr
Kanton sich bereit finden lasse, dieser Vereinbarung beizutreten.

Nachdem die Rückäußerungen sämtlicher Kantone nunmehr eingegangen sind,

beehren wir uns, Ihnen über das Ergebnis unserer Umfrage Bericht zu erstatten.

Der Regel, daß die Unterstützungskosten für einen Bürger mehrerer Kantone

von diesen Kantonen zu gleichen Teilen getragen werden sollen, haben sämtliche

Kantone außer Bern, Solothurn und beide Appenzell grundsätzlich zugestimmt.
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Von den vier ablehnenden Kantonen vertreten Bern, Solothurn und Appenzell
A.-Rh den StandpunU, daß die Unterstützung des Toppelbürgers ausschtießtM)
von demjenigen Kanton zu leisten sei, der nach den Bestimmungen von Art. 22,
Avs. 3, des Zivilgesetzbuches als- Heimattanton zu gelten habe. Die Regierung von
ÄPpenoell J.-RY. verachtet auf Stellungnaynie, mit dene Bemerlen, die Angeregen-
heu habe fur ihren Kanton wenig praktisches Interesse.

Von den 21 Kantonsregierungen, die der von uns vorgeschlagenen Basis der

abzuschließenden Uebereinrunft grunchätzlich zustimmen, haben Zürich und Basel-Stadt
intont, daß der Beitritt dieser Kantone nur un Wege der Gesetzgebung beschlossen

werden rönne g auch die Regierungen von St. Gallen und Grauounden berichten,
daß sie, obwohl den Abschluß der Bereinbarung begrüßend, infolge verfassungsrechtlicher

Schwierigkeiten eine Zusicherung des Beitrittes dermalen noch nicht in Aussicht
stellen .önnen. Die Regierungen der 17 übrigen Kantone — Luzern, Uri, Schwyz,
Oswalden, Nidwalden, Gtarus, Zug, Freiburg, Bas el-Handschaft, Schaffhausen, Aar-
gaw Thurgau, Tesstn, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf — haben ihre
Zustimmung zu der Vereinbarung, wie wir sie vorgelegt haben, ausgesprochen s in sieben

Kantonen bedarf der Beitritt zu dem Uebereintommen der vorherigen Zustimmung
des Großen Rates.

Demzufolge erscheint es möglich, daß die projektierte Vereinbarung unter der

Mehrzahl der Kantone zustande komme und zwar auf der Basis der Uebernahme U!
UnterstützungA often zu gleichen Teilen., Dem von den Kantonen Bern, Solothurn
und Appenzell A.-RH. gemachten Vorschlag, das Uebereintommen auf Grund der

Bestimmungen von Art. 22, Abs. 3, Z.G.B. aufzubauen, iann unter diesen

Umständen leine weitere Folge gegeben werden.

Dem von uns entworfenen Texte fügen wir auf Wunsch einer Kantonsregie-

rung am Schlüsse noch einen Passus bei, der die Modalitäten eines allfälligen
Rücktrittes von der Vereinbarung regelt.

Die Uebereinlunft, die wir Ihnen zur definitiven Beschlußfassung unterbreiten,
hat folgenden Wortlaut:

Vereinbarung
betr. die Unterstützung von Bedürftigen, die mehrere Kantonsbürgerrechte besitze».

Die Regierungen der Kantone haben sich auf folgende Grundsätze

geeinigt:
1. Die Kosten der Unterstützung eines Schweizerbürgers, der in mehreren

Kantonen heimatberechtigt ist, werden von diesen Kantonen zu gleichen Teilen getragen,
soweit nicht die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Kosten der Verpflegung
ertränkter und der Beerdigung verstorbener armer Angehöriger anderer Kantone
vom 22., Juni 1875 Platzgreifen.

2. Ueber die Modalitäten der Unterstützung soll in jedem Einzelfalle zwischen
deir beteiligten Heimatkantonen oder -Gemeinden ohne Verzug eine Verständigung
eingeleitet werden; inzwischen ist die benötigte Hilfe von derjenigen Heimatbehörde
M leisten, an welche der Hilfsbedürftige sich zunächst wendet oder welcher er zugeführt
wird. Handelt es sich um eine Aufforderung zur Leistung von Unterstützung gemäß
Art. 15, Abs. 3, der Bundesverfassung, so werden die beteiligten Heimatiantone sill)
über gemeinsame Maßnahnren ins Einverirehmen setzen.

3. Die Beirtittserklärungen zu dieser Vereinbarung gehen an das eidgenössische
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Politische Departement m Handen des Bundesrates, dem die Inkraftsetzung anhetm-

gestellt wird. Der Rücktritt eines Kantons von der Bereinbarung kann durch
Kenntnisgabe an das Politische Departement, unter Etnbaltung einer sechsmonatigen

Kündiaungsfrist, auf das Ende iedes Kalenderjahres erfolgen.

Wir nehmen an, daß die Vereinbarung spätestens auf 1. April 1920 —.
eventuell b"retts auf 1. Januar — tn Kraft gesetzt werden ?ann, und ersuch-m die

.Kantone, die derselben zustimmen, uns ihre endgültigen Beitrittserklärungen
baldmöglichst zugehen zu lassen."

Interkantonal«»« Armenrecht.
Die Kantone haben dafür zu soraen, dass unbemittelten Unachöriam anderer

Kanwne, welche eickrankm und deren Rückkehr in den Heimackanton ohn" Nachteil
für ibre und anderer Gesundheit nicht geschehen ?ann, die erforderliche Vfleae und
ärztliche Besorgung und im Sterbefalle eine schickliche Beerdigung Zuteil werden.
Ein Ermtz der hierbei erwachlenen Kosten durch die öffentlichen Kassen oder
Anstalten der Hetmatkantone findet nicht statt. Ein solcher ^ann nur verlangt werden,
wenn er vom Hilfsbedürftigen selbst oder von andern privatrechtlich Verpflichteten
geleistet werden kann (Art. 1 und 2 des Bundesgssetzes vom 22. Juni 1875
betreffend die Koben der Verpflegung eickranfter und der Beerdigung verstorbener
armer Angehöriger anderer Kantone). Nach Ausbruch des Weltkrieges und seit der

Beendigung desselben kam es oft vor, daß im Ausland niedergleassene und dort
erkrankte Schweüerbürger einfach nach der nächsten Schwetvrgrenze abgeschoben

wurden, unbekümmert darum, ob dies der Heimatkanton des Betreffenden war oder

nicht. In sehr vielen Fällen wurden diese Leute den Grenz'antonen tn einem
Zustande übergeben, der einen Weitertransport nach ihrem Heimaftanton nicht erlaubte
und sie deshalb Vom Grenzkanton in Verpflegung und ärztliche Behandlung genommen

werden mußten. Als der K a n t o n Genf letztes Jahr in einem solchen

Falle mit staatsrechtlicher Klage vor dem Bundesgericht vom Kanton Bern
Rückvergütung der Kosten für die Verpflegung und ärztliche Behandlung eines in
schwerkrankem Zustande aus Frankreich zugeschobenen Berners verlangte, hat das

Bundesgericht mit Urteil vom 6. Juni 1924 erklärt, für solche Fälle finde dieses

Bundesgesetz keine Anwendung, und es seien nach allgemeinen Grundsätzen die
Hetmatkantone verpflichtet, den Grenzkantonen ihre Aufwendungen für aus dem
Auslande heimgeschaffte kranke Schweizerbüregr zurückzuvergüten. Gestützt auf dieses

Urteil wollte nun Genf auch in allen anderry zum Teil weit zurückliegenden

Fällen den Ersatz seiner Aufwendungen von den betreffenden Kantonen verlangen.
A a r g au und Lu ze rn traten in folgenden Fällen daraus nicht ein, und so rief
Genf neuerdings das Bundesgericht an.

Louis F., Mechaniker von Wahlen (Aargau), wohnhaft in Annecy (Savoyen),
hatte im Genfer Kantonsspital eine schwerkranke Frau und zwei kleine Kinder
untergebracht, nachdem man deren Aufnahme im Spital von Annecy verweigert
hatte. Sie waren dort während der Monate Januar und Februar 1920 in Behandlung.

F. hatte sich verpflichtet, die Hälfte der Spitalkosten zu bezahlen. Als die

Spitalverwaltung bezw. die Armenbehörde ihm die Rechnung im Betrage von 159
Framen zustellte, übermittelte F. diese seiner Heimatgemeinde Wahlen. Diese
bezahlte die Rchnung am 23.., Juni 1920 und erhielt dafür von der Genfer Behörde
eine vorbehaltlose S a l d o q u i t t u n g. Am 6. August 1924 verlangte
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